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„Wer bringt mir  
die Belegung,  
wer den GOP:  
Das sind die 
Mitarbeiter.“ 
Ingo C. Peters, General Manager, 
Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten  
Hamburg, mit Front Desk Managerin  
Lara Dröge 
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Stürmisches Frühjahr
Vor allem in den ersten Monaten des Jahres kommt es oft zu Stürmen, die regional massive 
Schäden verursachen. Sturmtiefs mit Windgeschwindigkeiten von 150 Stundenkilometern ziehen 
durchs Land und zerstören Häuser, Inventar und Autos. Aber wer zahlt welchen Schaden?

Trifft ein Sturm auf eine bestehende 
Infrastruktur, werden häufig unter-
schiedliche Gebäudeteile und die 

Außenanlagen beschädigt. Ab Windstärke 
8, also ab 62 km/h Windgeschwindigkeit 
spricht man in der Versicherungswirtschaft 
von Sturm gemäß den Versicherungsbedin-
gungen. Versichert sind nicht nur direkte 
Schäden wie abgedeckte Dächer oder zer-
brochene Fensterscheiben. Auch indirekte 
Schäden, wenn etwa ein Baum umstürzt und 
die Fassade oder das Dach beschädigt, sind 
durch die Versicherung abgedeckt. Fenster-
scheiben, die durch Hagel zertrümmert wer-
den, können ebenfalls ein Fall für die Versi-
cherung sein.

Sonderfall Auto

Etwas anders sieht es aus, wenn Teile Ih-
res intakten Dachs abgerissen werden und 
beispielsweise auf das geparkte Fahrzeug 
eines Gastes stürzen. Hier haftet Ihre Ge-
bäudeversicherung nicht! Der Geschädigte 
erleidet ohne Ihr Verschulden einen Scha-
den und muss diesen bei seiner eigenen 
Versicherung einreichen, in diesem Fall 
der Kfz-Versicherung. Es gilt: Die Teilkas-
koversicherung übernimmt die schweren 
Sturmschäden und Schäden, die durch 
Hagel oder umgestürzte Bäume entstanden 
sind. Ist das Blech verbeult oder die Schei-
ben kaputt, werden die Reparaturkosten für 
gewöhnlich in voller Höhe erstattet – und 
das sogar ohne Auswirkungen auf den Scha-
denfreiheitsrabatt.

Fehlendes Verschulden

Ähnlich wie beim Auto sieht es bei umge-
stürzten Bäumen aus: Fällt der Baum Ihres 
Nachbarn zu Ihnen aufs Grundstück, ist 
nicht seine Haftpflichtversicherung zustän-
dig, sondern Ihre eigene Gebäudeversiche-
rung. Der Eigentümer des Baumes haftet 
nicht, da ihn aufgrund der hohen Windstär-
ke kein Verschulden trifft. Wichtig: Auf-
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räumkosten für Bäume und Grundstücksbe-
standteile – etwa einen Zaun – müssen im 
eigenen Vertrag ausreichend versichert sein.

Unwetterschäden beim Hausrat

Für alle Einrichtungsgegenstände, die inner-
halb des Hauses durch den Sturm beschädigt 
wurden, ist die Hausratversicherung zustän-
dig. Voraussetzung ist, dass der Schaden un-
mittelbar während des Sturms eintritt. Hat 
der Sturm eine Öffnung im Dach geschaffen, 
durch die es Tage später erst hereinregnet, so 
zählt das nicht mehr als Folgeschaden des 
Sturms, da schadenmindernde Maßnahmen 
bis dahin möglich gewesen wären. Dassel-
be gilt beim Fenster: Ist ein Fenster gekippt 
und wird durch den Sturm aufgerissen, sind 
die daraus entstehenden Schäden nicht ver-
sichert.

Normalerweise gilt eine Sturmdeckung 
für Hausratsgegenstände nur, wenn sich 
diese innerhalb der Wohnung befinden. 
Neuere Deckungskonzepte erweitern 
den Versicherungsort auch auf direkt 
ans Gebäude angrenzende Terrassen, 
Balkone oder Loggien. Wird dann beim 
Sturm der auf der Terrasse stehende 
Grill oder das Trampolin der Kinder 
beschädigt, kann Versicherungsschutz 
bestehen.

Hausbesitzer und Fahrzeughalter, deren 
Eigentum durch ein Unwetter beschä-
digt wurde, sollten die Schäden am bes-
ten anhand von Fotos dokumentieren 
und diese unverzüglich dem Versicherer 
melden. Je höher der Schaden, umso 
eher wird die Versicherung eine Besich-
tigung zur Feststellung der Schadenhö-
he durchführen.
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